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Beschlüsse aus der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Kodersdorf am 15.02.2022 

 

Beschluss „Der Gemeinderat der Gemeinde Kodersdorf beschließt in seiner Sitzung am  

15/2022 15.02.2022 die Jahresscheibe 2022 aus dem Energiepolitischen Arbeitsprogramm der 

Gemeinde Kodersdorf 2020 bis 2025. Aus dem Beschluss zur Jahresscheibe ergeben 

sich keine direkten finanziellen Auswirkungen.“ 

 

Dieser Beschluss wird mit 11 Ja-Stimmen einstimmig angenommen. 

 

Beschluss „Der Gemeinderat der Gemeinde Kodersdorf beschließt in seiner Sitzung am  

16/2022 15.02.2022:  

1. Der Entwurf des Bebauungsplanes Gewerbegebiet „An der Industriestraße“ mit integriertem 

Grünordnungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Fest-

setzungen (Teil B), der Begründung und dem Umweltbericht in der Fassung vom 22.09.2021 

haben gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 15.11.2021 bis einschließlich 16.12.2021 

öffentlich ausgelegen. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit 

Schreiben vom 21.10.2021 sowie 01.11.2021 an dem Vorhaben beteiligt. Die Bedenken und 

Anregungen der eingegangenen Stellungnahmen hat der Gemeinderat in der heutigen Sitzung 

geprüft. 

2. Der Gemeinderat bestätigt das Abwägungsprotokoll vom 01.02.2022 zur Abwägung der 

eingegangenen Stellungnahmen zum Bebauungsplan. Die festgestellten Änderungen sind in 

die Unterlagen aufzunehmen. 

3. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

sowie die Bürger, die Bedenken und Anregungen zu dem Bebauungsplan erhoben haben, von 

diesem Ergebnis unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. Die nicht berücksichtigten 

Bedenken und Anregungen sind bei Vorlage des Bebauungsplanes zur Genehmigung nach § 

10 Abs. 2 BauGB mit einer Stellungnahme beizufügen.“ 

 

Dieser Beschluss wird mit 11 Ja-Stimmen einstimmig angenommen. 

 

Beschluss „Der Gemeinderat der Gemeinde Kodersdorf beschließt in seiner Sitzung am  

17/2022 15.02.2022: 

1. Der Entwurf des Bebauungsplanes Gewerbegebiet „An der Industriestraße“ mit 

integrierten Grünordnungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den 

textlichen Festsetzungen (Teil B), der Begründung und dem Umweltbericht in der 

Fassung vom 22.09.2021 haben gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 15.11.2021 bis 

einschließlich 16.12.2021 öffentlich ausgelegen. Die Behördenbeteiligung wurde gemäß § 

4 Abs. 2 BauGB mit Anschreiben vom 21.10.2021 sowie 01.11.2021 durchgeführt. Die 

Bedenken und Anregungen der eingegangenen Stellungnahmen hat der Gemeinderat 

geprüft und entsprechend des Abwägungsbeschlusses Nr.16/2022 abgewogen. 

2. Aufgrund des § 10 des BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 

2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 

2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist, beschließt der Gemeinderat den 

Bebauungsplan Gewerbegebiet „An der Industriestraße“ bestehend aus der Planzeichnung 

(Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) in der Fassung vom 01.02.2022 als 

Satzung. 

3. Die Begründung und der Umweltbericht in der Fassung vom 01.02.2022 werden gebilligt. 

4. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Genehmigung für den Bebauungsplan zu 

beantragen. Die Erteilung der Genehmigung ist als dann ortsüblich bekanntzumachen; 

dabei ist auch anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der Dauer der 

Dienststunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft erlangt werden kann.“ 
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Dieser Beschluss wird mit 11 Ja-Stimmen einstimmig angenommen. 

 

Beschluss „Der Gemeinderat der Gemeinde Kodersdorf beschließt in seiner Sitzung am 

18/2022 15.02.2022 die 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde  

Kodersdorf (Anlage 1).“ 

 

Dieser Beschluss wird mit keiner Ja-Stimme, 10 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt.  

 

Beschluss „Der Gemeinderat der Gemeinde Kodersdorf beschließt in seiner Sitzung am 

19/2022 15.02.2022 die neue Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulbücher der Adolf-

Traugott-von-Gersdorf Oberschule Kodersdorf vom 15.02.2022 rückwirkend zum 

Schuljahr 2021/2022. Die Dienstanweisung 01/2000 vom 20.06.2000 tritt gleichzeitig 

rückwirkend außer Kraft.“ 

 

Dieser Beschluss wird mit 9 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Stimmenthaltung angenommen. 

 

Beschluss „Der Gemeinderat der Gemeinde Kodersdorf beschließt in seiner Sitzung am  

20/2022 15.02.2022, den Bürgermeister zur Vergabe der notwendigen Planungsleistungen – 

Erschließungsplanung / Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen – für das B-

Plan-Gebiet „An der Industriestraße“ an den jeweils wirtschaftlichsten Bieter zu 

ermächtigen.“ 

 

Dieser Beschluss wird mit 11 Ja-Stimmen einstimmig angenommen.  

 

Beschluss „Der Gemeinderat der Gemeinde Kodersdorf beschließt in seiner Sitzung am  

21/2022 15.02.2022, die Honorarleistungen für zu erbringende Planungsleistungen zu den  

Instandsetzungsmaßnahmen 2022 an kommunalen Straßen in der Gemeinde 

Kodersdorf an das Ingenieurbüro Marco Polenz, Görlitzer Straße 93, 02923 Horka auf 

dessen Angebot mit einer vorläufigen Honorarsumme in  

Höhe von 8.879,01 € brutto zu vergeben.“  

 

Dieser Beschluss wird mit 11 Ja-Stimmen einstimmig angenommen. 

 

Beschluss „Der Gemeinderat der Gemeinde Kodersdorf beschließt in seiner Sitzung am  

22/2022 15.02.2022, dem Antrag von Herrn Frank Herrmann auf Einbau einer Gaupe an der 

Westseite des Gebäudes auf dem Flurstück 130 der Flur 3 der Gemarkung Särichen 

das Einvernehmen zu erteilen.“ 

 

Dieser Beschluss wird mit 11 Ja-Stimmen einstimmig angenommen. 


